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Weisungen zur Zweigabgabe an Buebe-, Jung- und 

Nachwuchsschwingertagen 

 

Ersigen, 05. Oktober 2023, tn 

➢ Per 01.01.2024 werden folgende Weisungen eingeführt: 

Doppelzweige (26 Blatt, 7 Eicheln): 

Abgabe nur am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag und an Teilverband-Nachwuchsschwingertage. 

Zweigquote: Max. 34% 

Grosser Zweig (16 Blatt, 6 Eicheln): 

Abgabe nur an Kantonal- und Gauverbands-Nachwuchsschwingertage. 

Zweigquote: Die Anzahl zur Verteilung gelangender Zweige beträgt 34% der angetretenen Schwinger. Werden 

die 34% nicht erreicht, ist der nächstfolgende Rang zweigberechtigt, wenn 40% der angetretenen Schwinger 

nicht überschritten wird. 

Kleiner Zweig (10 Blatt, 5 Eicheln): 

Abgabe an regionalen Jungschwingertage und gilt als Auszeichnung. Die Quote ist frei wählbar und durch den 

Teilverband zu bestimmen. 
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